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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Verkehr und Kommunikation

Der Nationalrat befasste sich in der Herbstsession 2021 mit einer Motion der KVF-SR,
welche ein Gesetz über die politische Steuerung und Oberaufsicht von Unternehmen
im Bereich des Service public forderte. KVF-NR-Sprecher Bregy (mitte, VS) betonte für
die Kommissionsmehrheit, dass die Politik im Service Public die strategische Richtung
vorgeben und kontrollieren müsse. Dazu brauche es ein Gesetz, «das die
Grundversorgung sauber regelt». Eine Kommissionsminderheit um Kurt Fluri (fdp, SO)
hingegen wolle mehr Freiheit für die Betriebe des Service public und kritisiere daher
den strikten Rahmen, den dieses Gesetz vorgeben würde, schloss Bregy.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga zeigte zwar Verständnis für die Forderung des
Parlaments nach mehr Mitsprache in diesem Bereich, empfahl den Vorstoss aber aus
verschiedenen Gründen zur Ablehnung. So bezweifelte sie etwa, dass ein einziger so
genannter Mantelerlass den verschiedenen Strukturen und Ausrichtungen der
Unternehmen des Service public gerecht werden könne; auch werde es gewisse
Abgrenzungsprobleme zwischen dem Mantelerlass und den geltenden Spezialgesetzen
geben. Ausserdem seien die Verantwortlichkeiten in der Aufsicht bereits heute gut
geregelt. Diese Worte vermochten die Mehrheit des Rates jedoch nicht zu überzeugen,
der Nationalrat nahm die Motion mit 103 zu 77 Stimmen an. Die ablehnenden Stimmen
stammten von den geschlossen stimmenden SVP- und FDP.Liberale-Fraktionen. 1

MOTION
DATUM: 30.09.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Verkehrspolitik

Nachdem der Ständerat den Bundesbeschluss über Finanzierung und Ausbau der
Eisenbahninfrastruktur FABI im Dezember 2012 um mehrere Ausbauprojekte ergänzt
und mittels eines zusätzlichen Mehrwertsteuerpromilles auf CHF 6,4 Mrd. aufgestockt
hatte, kam das Geschäft im Juni des Berichtjahres in den Nationalrat. Umstritten war
vor allem der plafonierte Fahrkostenabzug. Der Mehrheitsantrag wollte dem
ständerätlichen Vorschlag von einem Pauschalabzug von CHF 3'000 zustimmen. Eine
Minderheit Candinas (cvp, GR) wollte den Fahrkostenabzug dem Preis eines 2.-Klass-
Generalabonnements gleichsetzen. Eine Minderheit Quadri (lega, TI) lehnte eine
Plafonierung des Fahrkostenabzugs generell ab, da sie jene benachteilige, die auf das
Auto angewiesen seien. Eine Minderheit Grossen (glp, BE) forderte dagegen eine
komplette Abschaffung des Fahrkostenabzugs, da dies ein falscher Anreiz des Staates
sei. Ein Antrag Daniel Fässler (cvp, AI) verlangte einen Maximalbetrag von zehntausend
Franken, während die ersten zweitausend nicht abzugsberechtigt wären. Alle
Minderheits- und Einzelanträge konnten in der Abstimmung nicht gegen den
Mehrheitsantrag bestehen. Eine Minderheit Huber (fdp, UR) versuchte erfolglos, die
vom Ständerat aufgenommene Mehrwertsteuer-Erhöhung zu verhindern. Der
Nationalrat folgte dem Mehrheitsantrag für Bestätigung der Änderung der kleinen
Kammer mit 125 zu 65 Stimmen. Bei der Vorlage zum Bundesgesetz über die
Finanzierung und den Ausbau der Eisenbahninfrastruktur nahm der Nationalrat mit 124
zu 65 Stimmen den Antrag Fluri (fdp, SO) an, welcher forderte, dass ab 2019 die Hälfte
der gesprochenen Mitteln aus Schwerverkehrsabgabe und zweckgebundener
Verbrauchssteuer bis zur vollständigen Rückzahlung der Bevorschussung zur Verzinsung
und Rückzahlung verwendet werden. Zum Ausbauschritt 2025 gab es im Nationalrat
drei Anträge: Eine Minderheit Quadri (lega, TI) forderte die Aufnahme von
Planungsarbeiten zur Umfahrung von Bellinzona. Eine Minderheit Huber (fdp, UR) wollte
den ursprünglichen, deutlich kleineren Ausbauschritt des Bundesrates jenem des
Ständerates vorziehen. Eine Minderheit Hurter (svp, SH) bat darum, die Elektrifizierung
und den Ausbau der Hochrheinbahn in den ersten Ausbauschritt aufzunehmen. Der
Nationalrat folgte allerdings in allen Abstimmungen deutlich der Kommissionsmehrheit,
welche die Vorlage des Ständerates übernehmen wollte. Ein Antrag Fluri (fdp, SO),
welcher eine Verknüpfung aller Teile des FABI-Geschäfts verlangte, damit keine
Unsicherheiten bezüglich der Referendumsfrist auftreten können, wurde vom Rat mit
142 zu 36 Stimmen angenommen. Beim Bundesbeschluss über den Verpflichtungskredit
für den Ausbauschritt 2025 zog der Rat den Mehrheitsantrag (Zustimmung zum
Beschluss des Ständerates) dem Minderheitsantrag Huber (fdp, UR; Zustimmung zum
Entwurf des Bundesrates) mit 142 zu 41 Stimmen vor. Einer Minderheit Thomas Hurter
(svp, SH) gelang es, den Ausbau der Hochrheinbahn durch die Hintertüre einzubringen:

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 21.06.2013
NIKLAUS BIERI
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Der Nationalrat stimmte der von der Minderheit Hurter beantragten Änderung des
Bundesbeschlusses vom 8. März 2005 über den Verpflichtungskredit für die erste Phase
des HGV-Anschlusses mit 102 zu 82 Stimmen zu, erhöhte dort nachträglich den Kredit
um CHF 100 Mio. auf CHF 1'190 Mio. und führte die Verbindung Schaffhausen-Basel im
Bundesbeschluss auf. Mehrere Minderheitsanträge fanden keine Zustimmung, darunter
etwa der Antrag Regazzi (cvp, TI), welcher auch die Seilbahnen und den
Schienengüterverkehr in die langfristige Angebots- und Infrastrukturentwicklung
einbeziehen wollte, der Antrag Huber (fdp, UR), welcher eine Befristung des
Bahninfrastrukturfonds bis 2030 beabsichtigte oder der Antrag Quadri (lega, TI),
welcher ein Mitspracherecht der Gemeinden in Artikel 48b und 48d des
Eisenbahngesetzes festschreiben wollte. Keine Zustimmung fand auch die Minderheit II
Candinas (cvp, GR), welche wie der Ständerat die finanzielle Beteiligung der Kantone
über die Zuständigkeit für die Publikumsanlagen regeln wollte. Die
Finanzdirektorenkonferenz der Kantone hatte sich explizit für diese Lösung
ausgesprochen und Bundes- und Ständerat unterstützten diese Regelung. Der Antrag
Candinas wurde mit 142 zu 41 Stimmen verworfen. Der Nationalrat nahm alle Entwürfe
in den Gesamtabstimmungen deutlich an, worauf die Vorlage zur Differenzbereinigung
zurück an den Ständerat ging. In der kleinen Kammer sorgten nur zwei Differenzen für
Diskussionen: Zum Einen die Kantonsbeteiligung an der Finanzierung, welche gemäss
Nationalrat pauschal über die Bestellungen an den Regionalverkehr aufgeschlüsselt
werden sollte, zum Anderen die Änderung des HGV-Anschluss-Gesetzes zwecks
Aufnahme und Finanzierung der Elektrifizierung der Hochrheinstrecke. Die
Verkehrskommission des Ständerates beantragte bei der Kantonsbeteiligung die
Zustimmung zum Entwurf des Nationalrates. Ein Einzelantrag Engler (cvp, GR) forderte
Festhalten am bundesrätlichen Vorschlag der Finanzierungsbeteiligung der Kantone via
die Publikumsanlagen. Diese Lösung wurde nun entgegen der ersten Debatte als
kompliziert und unzweckmässig bezeichnet, zudem wurde das Risiko betont, dass
kleine und finanzschwache Kantone mit der Sanierung von grossen Bahnhöfen
überfordert wären. Der Ständerat schwenkte mit 32 zu 8 Stimmen auf die Linie des
Nationalrates ein. Während die Standesvertreter von Basel-Stadt, Basel-Landschaft und
Schaffhausen für die vom Nationalrat aufgenommene Änderung des HGV-Anschluss-
Gesetzes zur Elektrifizierung der Hochrheinstrecke argumentierten, mahnten kritische
Stimmen, dass das Projekt der Hochrheinbahn ein Ad-hoc-Projekt sei und keine
grundsätzliche Prüfung durchlaufen habe wie die anderen Projekte, welche als
Ausbauprojekte in FABI aufgenommen worden seien. Auch solle eine Investition auf
deutschem Boden mittels Staatsvertrag geregelt werden. Der Ständerat entschied mit
32 zu 5 Stimmen gegen die Minderheit Janiak (sp, BL), welche Zustimmung zum
Nationalrat beantragt hatte. Diese letzte Differenz wurde im Nationalrat am 17.Juni
verhandelt. Eine Mehrheit der Kommission forderte die Zustimmung zum Ständerat.
Eine Minderheit Thomas Hurter (svp, SH) forderte Festhalten an der Änderung des HGV-
Anschluss-Gesetzes. Hurter zog seinen Minderheitenantrag allerdings zurück, da sein
Postulat bezüglich der Hochrheinbahn in der Kommission auf grossmehrheitliche
Zustimmung gestossen war. Der Nationalrat schwenkte damit gemäss Mehrheitsantrag
auf die Linie des Ständerates ein und räumte die letzte Differenz zu diesem aus. In den
Schlussabstimmungen im Juni nahm der Ständerat die Vorlagen einstimmig an. Fast
zeitgleich folgte der Nationalrat der kleinen Kammer und führte damit die Vorlage gegen
die Nein-Stimmen einer Mehrheit der SVP-Fraktion zum Abschluss. Die Volksinitiative
„Für den öffentlichen Verkehr“ wurde in der Folge zurückgezogen. Über die FABI
Vorlage wird im Februar 2014 an den Urnen befunden. 2

In der Sommersession 2014 debattierte der Nationalrat den Bundesbeschluss über die
Freigabe der Mittel ab 2015 für das Programm Agglomerationsverkehr. Während der
Mehrheitsantrag der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrates
der Vorlage des Bundesrates zustimmte und nur die zusätzliche Aufnahme eines
Projektes in Chablais vorsah, verlangte eine Minderheit Hurter (svp, SH) die
Zurückweisung der Vorlage an den Bundesrat. Der Bundesrat solle die Vorlage erst
wieder ins Parlament bringen, wenn die Finanzierung im Schienen- und Strassenverkehr
(insbesondere durch den Fonds für den Nationalstrassen- und Agglomerationsverkehr
NAF) geklärt sei. Mit 154 zu 31 Stimmen trat der Nationalrat nicht auf den
Rückweisungsantrag ein. Eine Minderheit I Grossen (glp, BE) verlangte die Aufnahme
eines Projektes in Interlaken und eine Minderheit II Fluri (fdp, SO) unterstützte die
bundesrätliche Vorlage (d.h. ohne die Aufnahme von Chablais, wie es die
Kommissionsmehrheit beantragte). Ein Einzelantrag de Courten (svp, BL) verlangte
zudem die Aufnahme des Doppelspurausbaus Spiesshöfli (Binningen, BL) in die Priorität
A. Der Antrag der Minderheit I Grossen (glp, BE) setzte sich in der Abstimmung mit 141
zu 41 Stimmen gegen den Mehrheitsantrag durch, die Minderheit II Fluri (fdp, SO)

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 16.06.2014
NIKLAUS BIERI

01.01.65 - 01.01.22 2ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



unterlag der Mehrheit mit 153 zu 31 Stimmen und der Antrag de Courten obsiegte gegen
den Kommissionsantrag mit 128 zu 54 Stimmen. Damit wurden die Mittel für die dritte
Tranche des Agglomerationsprogrammes von CHF 1,68 Mia. auf CHF 1,69 Mia. erhöht.
Die Vorlage wurde in der Gesamtabstimmung mit 167 gegen 14 Stimmen bei 5
Enthaltungen an den Ständerat überwiesen. Die kleine Kammer beschloss am 16.
September 2014 Eintreten auf die Vorlage und nach kurzer Diskussion Zustimmung zum
Beschluss des Nationalrates. Der Entscheid des Ständerates fiel einstimmig aus. 3

Als Reaktion auf den Verlagerungsbericht 2013 reichte die FDP-Fraktion im März 2014
ein Postulat ein, mit welchem der Bundesrat mit der Prüfung eines neuen, realistischen
Verlagerungsziels gemäss Artikel 3 des Güterverkehrsverlagerungsgesetzes (GVVG)
beauftragt wird. Im Juni 2014 wurde das Postulat bekämpft, im März 2016 stimmte der
Nationalrat schliesslich zu. Die Debatte wurde nur drei Tage nach dem Urnengang zur
Sanierung des Gotthardstrassentunnels geführt, was die ohnehin emotionale Debatte
zusätzlich erhitzte. So wurde den Verfechtern eines neuen Verlagerungsziels
vorgeworfen, sie hätten im gerade zu Ende gegangenen Abstimmungskampf für die
zweite Röhre stets betont, dass die Verlagerungspolitik nicht in Frage gestellt werde.
Mit dem so kurz nach der Abstimmung erfolgenden Infragestellen des Verlagerungsziels
entstehe der Eindruck, die FDP hätte im Abstimmungskampf mit falschen Karten
gespielt. Diese Vorwürfe, vorgebracht von Nationalrätin Rytz (gp, BE) und Nationalrat
Bäumle (glp, ZH), konterte der Sprecher der FDP-Fraktion Fluri (fdp, SO) damit, dass es
seit Jahren unbestritten sei, dass das Verlagerungsziel von 650'000 alpenquerenden
Lastwagen pro Jahr bis 2018 nicht zu erreichen sei. Ein Rechtsstaat werde
unglaubwürdig, wenn er in Gesetzen an unrealisierbaren Forderungen festhalte, so
Fluri. Während es den Befürwortern des Postulats darum ging, die Verlagerungspolitik
mit einem erreichbaren Ziel zu versehen, forderten die ablehnenden Stimmen, das
geltende Gesetz müsse halt konsequenter umgesetzt werden. Das Postulat wurde
schliesslich denkbar knapp angenommen: Mit 91 (Fraktionen von SVP und FDP) zu 90
Stimmen bei 7 Enthaltungen. 4

POSTULAT
DATUM: 02.03.2016
NIKLAUS BIERI

Mit einem Postulat wollte Nationalrat Regazzi (cvp, TI) ein  Staatssekretariat für
Verkehrspolitik anregen. Die Verkehrspolitik werde komplexer und international
vernetzter, was eine Staatssekretärin oder einen Staatssekretär mit einer
Gesamtverkehrsperspektive notwendig mache. In der Debatte vom Juni 2016 wies
Nationalrat Fluri (fdp, SO) darauf hin, dass der Bundesrat bereits die Kompetenz
besitze, die Position eines Staatssekretärs zu schaffen und zu besetzen und es deshalb
keiner weiteren Handlung bedürfe. Bundesrätin Leuthard bestätigte diesen Sachverhalt,
betonte aber auch ihre Offenheit gegenüber der diesbezüglichen Meinung des
Parlamentes. Der Nationalrat lehnte das Postulat mit 91 gegen 82 Stimmen bei 2
Enthaltungen ab. 5

POSTULAT
DATUM: 15.06.2016
NIKLAUS BIERI

Der Nationalrat behandelte in der Wintersession 2020 die parlamentarische Initiative
Bäumle (glp, ZH) zur Einführung eines Mobility-Pricings. Bäumle führte aus, dass ein
Mobility-Pricing zur Glättung von Verkehrsspitzen beitragen könne. Dafür würde eine
neue Benutzungsgebühr für die Verkehrsinfrastrukturen geschaffen. Im Gegenzug
würden aber andere Steuern und Abgaben (beispielsweise die Nationalstrassenabgabe)
abgeschafft, weshalb insgesamt keine finanzielle Mehrbelastung für die Bevölkerung
entstehe. Bäumle insistierte, dass das Thema nun angegangen werden müsse, in den
letzten Jahren sei «wenig bis nichts passiert». KVF-NR-Minderheitssprecherin
Schaffner (glp, ZH) befürchtete des Weiteren, dass lediglich Pilotprojekte durchgeführt
werden, weil eine Verfassungsänderung, auf die dieser Systemwechsel bei der
Finanzierung der Mobilität wohl hinauslaufe, nicht angepackt werden wolle.
Die Kommissionssprecher Fluri (fdp, SO) und Romano (cvp, TI) erläuterten, weshalb sich
die Mehrheit der Kommission gegen Folge geben entschieden habe. Anhand einer
theoretischen Wirkungsanalyse im Kanton Zug habe aufgezeichnet werden können, dass
die Umsetzung eines Mobility Pricings sehr komplex sei und aufgrund der
unterschiedlichen Zuständigkeiten alle drei Staatsebenen einzubeziehen seien. Die
Kommission sei zum Schluss gekommen, dass ein Gesetz zur Ermöglichung von
Pilotversuchen einer Verfassungsänderung vorzuziehen sei. Damit folge sie der Linie
des Bundesrates. 
Aufgrund der Erläuterungen der Kommissionsmehrheit zog Nationalrat Bäumle seine
parlamentarische Initiative zurück; er wolle damit eine parallele Gesetzgebung
vermeiden. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Strassenverkehr

„Eine sinnlose Bevormundung gegenüber dem Bürger und dem Gewerbe" sei das Verbot
von Verkauf und Ausschank von Alkohol auf Autobahnraststätten, befand die KVF-NR
und reichte im April 2017 eine Motion ein, welche die Benachteiligung des
Gastgewerbes auf Autobahnraststätten aufheben soll. Verkauf und Ausschank von
Alkohol soll auf den Autobahnraststätten mit den gleichen Auflagen wie im übrigen
Gastgewerbe möglich sein. Die Konsumenten müssten sich eigenverantwortlich an die
den Alkoholkonsum betreffenden Regeln des Strassenverkehrs halten. Das Anliegen in
die Kommission gebracht hatten Kurt Fluri (fdp, SO), Fabio Regazzi (cvp, TI) und Nadja
Pieren (svp, BE). Eine Kommissionsminderheit Hadorn (sp, SO) beantragte, die Motion
abzulehnen, der Bundesrat empfahl hingegen die Annahme. Der Nationalrat nahm die
Motion im Juni 2017 mit 115 gegen 62 Stimmen (3 Enthaltungen) an, dies obwohl vor
allem aus dem Kreis der SP und der Grünen auf die erfolgreiche Alkoholprävention
hingewiesen wurde, die sich in der Unfallstatistik zeige. 7

MOTION
DATUM: 13.06.2017
NIKLAUS BIERI

Im Herbst 2020 beriet der Nationalrat die Motion Rieder (cvp, VS) mit dem etwas
sperrigen Titel «Verkehrserschliessung von Kandersteg und des Wallis bei einem
Spontanereignis in Mitholz und/oder während der Räumungsarbeiten dauerhaft von
Norden her sicherstellen». Die Motion verlangte, dass schnellstmöglich eine
zweispurige Strasse zur Umfahrung des Gefahrengebiets Mitholz erstellt wird. Nachdem
der Ständerat die Motion im Winter 2019 angenommen hatte, fand sie im Nationalrat
keine Mehrheit mehr. Kurt Fluri (fdp, SO) argumentierte erfolgreich, dass das ASTRA
bereits prüfe, wie die Verkehrserschliessung bei den Arbeiten zur Entsorgung der
Munition, respektive bei den Arbeiten nach einem Ereignisfall sichergestellt werden
könne. 
Die Motion wurde schliesslich mit 110 zu 59 Stimmen bei 11 Enthaltungen abgelehnt. Die
ablehnenden Stimmen kamen dabei aus verschiedenen Lagern; allen voran von der SP,
den Grünen und der FDP, die befürwortenden Stimmen vor allem von der Mitte-
Fraktion. 8

MOTION
DATUM: 10.09.2020
BERNADETTE FLÜCKIGER

In der Sommersession 2021 beugte sich der Nationalrat als Erstrat über den
Zusatzkredit zur Umfahrung Oberburg. Hierzu lagen ein Antrag der
Kommissionsmehrheit auf Eintreten sowie ein Minderheitsantrag Trede (gp, BE) auf
Nichteintreten vor. Die Sprecherin der KVF-NR, Nadja Pieren (svp, BE), stellte das
Projekt kurz vor und strich hervor, dass die Umfahrung notwendig sei, um die
Verkehrssituation im Emmental umfassend zu verbessern. Das Projekt werde zudem von
der lokalen Bevölkerung breit getragen und sei für den Wirtschaftsstandort Emmental
von immenser Bedeutung. Aline Trede widersprach insbesondere der Aussage zur
Notwendigkeit dieses Projekts vehement. Das Projekt werde bloss realisiert, weil noch
Geld aus den vorangehenden Agglomerationsprogrammen übrig sei. Das Projekt sei sehr
teuer, bringe kaum einen wirtschaftlichen Nutzen mit sich und sei insgesamt ein
«schlechtes Projekt», wie auch das ARE bestätigt habe. Zudem führe es zu einer
Zunahme des Verkehrs und damit zu mehr CO2-Emissionen und es stelle einen grossen
Eingriff in die lokale Landschaft und Natur dar. Schliesslich sei der Tunnelbau auch eine
Gefahr für das Grundwasser in Oberburg. Diese Ausführungen bezüglich des grösseren
Verkehrsaufkommens wollte Kurt Fluri (fdp, SO) als Befürworter der Umfahrung nicht so
stehen lassen. Es sei in der Botschaft ausgeführt worden, dass der Kanton Bern und die
Trägerschaft des Agglomerationsprogramms Burgdorf dafür zu sorgen haben, dass
unerwünschte Nebenwirkungen, wozu auch der Mehrverkehr zähle, angegangen
würden. Nachdem Verkehrsministerin Sommaruga darum gebeten hatte, der
Kommissionsmehrheit zu folgen und dem Zusatzkredit zuzustimmen, sprachen sich 110
Nationalrätinnen und Nationalräte in der Gesamtabstimmung für den Bundesbeschluss
aus, 81 waren dagegen und 2 Personen enthielten sich der Stimme. Die ablehnenden
Stimmen stammten von den geschlossen stimmenden Grünen- und GLP-Fraktionen,
von der grossen Mehrheit der SP-Fraktion und von vereinzelten Stimmen der Mitte-
Fraktion. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 03.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER
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Die parlamentarische Initiative Suter (sp, AG) für ein Tempolimit von 30 km/h
innerorts stand in der Wintersession 2021 auf der Traktandenliste des Nationalrats.
Gabriela Suter bewarb ihr Anliegen mit dem Argument, dass ein generelles Tempolimit
von 30 km/h anstelle der heute geltenden 50 km/h innerorts für mehr Sicherheit und
weniger Lärm sorgen werde. Zudem würde in den Quartieren die Wohn- und
Aufenthaltsqualität gesteigert.
Kommissionssprecher Kurt Fluri (fdp, SO) erläuterte, dass die Mehrheit der KVF-NR der
Initiative keine Folge geben wolle, da es primär Aufgabe der Kantone und Gemeinden
sei, zu entscheiden, in welchen Gebieten sie Tempo 30 einführen möchten und wo
nicht. Zudem würde die generelle Temporeduktion bauliche Massnahmen und somit
hohe Kosten für die Kantone und Gemeinden mit sich bringen. Die baulichen
Massnahmen seien nötig, um die Verkehrsteilnehmenden dazu zu bringen, sich auch
wirklich an das Tempolimit zu halten. Im Anschluss an diese Diskussion gab der
Nationalrat der Initiative mit 105 zu 79 Stimmen bei 2 Enthaltungen keine Folge, womit
diese erledigt ist. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Der Nationalrat befasste sich in der Wintersession 2021 mit dem Entwurf für ein neues
Veloweggesetz. Marco Romano (mitte, TI) und Frédéric Borloz (fdp, VD) stellten die
Vorlage vor, deren zentraler Aspekt in der Verpflichtung der Kantone lag, Velowegnetze
zu planen und zu realisieren. 
In der Eintretensdebatte hiessen Mitglieder der Grünen-, SP- und GLP-Fraktion die
Vorlage des Bundesrates – unter anderem mit Verweis auf die wichtige Rolle der
Veloförderung im Kampf gegen die Treibhausgase – gut und beabsichtigten, die
«Verwässerungen» (Aebischer; sp, BE), die der Ständerat vorgenommen hatte, wieder
rückgängig zu machen. Die Mitte- und die FDP.Liberalen-Fraktion wollten ebenfalls auf
die Vorlage eintreten, äusserten sich jedoch nicht mit demselben Enthusiasmus zur
Vorlage. Sie sahen vor allem «die Einräumung von Kompetenzen zugunsten von
Interessenorganisationen» (Fluri; fdp, SO) kritisch, womit Fluri insbesondere auf den
Beibezug von Velo-Fachorganisationen bei der Planung und dem Erhalt der
Velowegnetze anspielte. Die SVP-Fraktion hingegen sprach sich gegen das Gesetz aus.
Für sie bedeutete ein neues Gesetz mehr Ausgaben, welche die Auto- und
Lastwagenfahrer sowie die Kantone und Gemeinden berappen müssten. Zudem werde
der Ausbau der Velowege in der Stadt zu weniger Platz für die Autofahrer und auf dem
Land zum Verlust von Landwirtschaftsfläche führen, befürchteten die Sprechenden der
SVP-Fraktion. 
Im Anschluss an das unbestrittene Eintreten wurden die einzelnen Minderheitsanträge
debattiert, die sich um die Durchgängigkeit der Velowegnetze, um die Information der
Öffentlichkeit, um die Aufgliederung in Haupt- und Nebenrouten und um die Fristen für
die Umsetzung des Gesetzes drehten. Auch über den Einbezug und das
Verbandsbeschwerderecht von Interessenorganisationen im Bereich des Veloverkehrs
wurde – wie bereits im Ständerat – intensiv diskutiert. Die Minderheitsanträge wurden
allesamt abgelehnt. In Übereinstimmung mit den Anträgen der Kommissionsmehrheit
blieb der Nationalrat somit fast gänzlich auf der Linie des Ständerats. Allerdings wurde
der Entscheid des Ständerates korrigiert, wonach die Velowegnetze nur «möglichst»
sicher und die Streckenführung nur «möglichst» direkt sein solle. In der Version des
Nationalrates müssen sie demnach «sicher» und «direkt» sein. Auch beim Ersatz von
Velowegen entschied sich der Nationalrat für eine strengere Formulierung: Er strich
den Passus, dass ein «ausgewiesenes öffentliches Interesse» an einem Ersatz vorliegen
müsse; somit müssten Velowege in jedem Fall ersetzt werden. 
In der Gesamtabstimmung nahm die grosse Kammer den Entwurf mit 135 zu 50
Stimmen bei 3 Enthaltungen an. Lediglich die fast geschlossen stimmende SVP-Fraktion
lehnte die Vorlage ab. 11
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Agglomerationsverkehr, öffentlicher Verkehr

Suite à l’approbation par les Chambres, en 2006, de la création du fonds
d’infrastructure pour le trafic d’agglomération et le réseau des routes nationales, le
Conseil des Etats a estimé que les objectifs visés par les initiatives Hofmann (udc, ZH)
(01.464) et Bieri (pdc, ZG) (04.403) étaient remplis et donc décidé de classer la
première et de ne pas donner suite à la seconde. Pour les mêmes motifs, le Conseil
national a pour sa part décidé de ne pas donner suite aux motions Pfisterer (prd, AG)
(04.3062) et Fluri (prd, SO) (04.3168), déposées suite à l’échec du contre-projet à
l’initiative populaire Avanti, en 2004. Le Conseil national a en outre rejeté une motion
Freysinger (udc, VS) (05.3632) exigeant une révision de l’article 86 alinéa 3 de la
Constitution afin d’affecter l’intégralité du produit de l’impôt sur les huiles minérales à
l’entretien, la construction et l’exploitation des routes nationales. L’achèvement des
routes nationales étant un objectif prioritaire du fonds d’infrastructure, la majorité a
estimé que la demande du motionnaire était satisfaite et la mesure proposée
superflue. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.10.2007
NICOLAS FREYMOND

Im April respektive im Mai 2021 reichten die KVF-NR und die KVF-SR je eine
gleichlautende Motion betreffend die Unterstützung des öffentlichen Verkehrs
aufgrund der Covid-19-Krise ein (Mo. 21.3459 und Mo. 21.3593). Die Motionen
forderten, dass der Bund dem gebeutelten öffentlichen Verkehr – namentlich in den
Bereichen Fernverkehr, touristischer Verkehr und Ortsverkehr – für das Jahr 2021 wie
schon im Vorjahr eine finanzielle Unterstützung zukommen lassen solle. Dabei sollten
die im Rahmen des Bundesgesetzes über die Unterstützung des öffentlichen Verkehrs
in der Covid-19-Krise (BRG 20.055) für das Jahr 2020 beschlossenen Hilfen für den
touristischen Verkehr und den Ortsverkehr auf das Jahr 2021 ausgedehnt werden,
während für den Fernverkehr eine neue Lösung gefunden werden müsse. In der
nationalrätlichen Kommission hatte sich eine Minderheit Giezendanner (svp, AG) gegen
den Vorstoss ausgesprochen, aus der ständerätlichen Kommission gab es keinen Antrag
auf Ablehnung.
Der Bundesrat stellte sich gegen die Motionen. Er argumentierte, dass grundsätzlich die
Gemeinden und Kantone für den Ortsverkehr zuständig seien. Von diesem Prinzip sei
man zwar im Vorjahr abgewichen, auf eine erneute Ausnahme solle nun aber verzichtet
werden. Im Bereich des Fernverkehrs seien das UVEK und die EFV zudem bereits daran,
geeignete Massnahmen zur finanziellen Stabilisierung der SBB zu prüfen. Beim
touristischen Verkehr schliesslich sei keine finanzielle Unterstützung angebracht.
Die beiden Räte diskutierten die Motionen in der Sommersession 2021. Der Ständerat
nahm sie mit 36 zu 3 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) an. Im Nationalrat, wo die Motion
zusammen mit der Motion der KVF-NR zur Unterstützung des Schienengüterverkehrs in
der Covid-19-Krise behandelt wurde, argumentierten Kurt Fluri (fdp, SO) und Jon Pult
(sp, GR) für die Kommission, dass die Transportunternehmen des Orts- und des
touristischen Verkehrs teilweise keine Reserven mehr hätten und daher keine weiteren
Ausfälle mehr verkraften könnten. Benjamin Giezendanner argumentierte im Namen der
ablehnenden Minderheit, dass sich der Ortsverkehr und der touristische Verkehr von
selber wieder erholen würden. Ausserdem sei es sinnvoll, wenn das Angebot im
touristischen Verkehr nun etwas zurückgehe und sich damit Angebot und Nachfrage
wieder einpendelten. Es könne nicht angehen, «dass man eine verminderte Nachfrage
einfach nur mit Bundesgeldern egalisiert». Der Fernverkehr schliesslich könne sich auf
seine Reserven stützen. Die Mehrheit des Nationalrates war aber anderer Ansicht und
wollte die Unterstützung des öffentlichen Verkehrs sicherstellen. Er nahm die Motion
mit 134 zu 50 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) deutlich an. Die ablehnenden Stimmen
stammten von Mitgliedern der SVP-Fraktion sowie von einem FDP-Mitglied. 13

MOTION
DATUM: 15.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Die grosse Kammer beugte sich in der Wintersession 2021 als Erstrat über die Vorlage
zur Änderung des Personenbeförderungsgesetzes. Die Rednerinnen und Redner
betonten in der Debatte über das Eintreten, welches von keiner Fraktion bestritten
wurde, die Relevanz des öffentlichen Verkehrs für die Mobilität der Schweizer
Bevölkerung. Es gebe jedoch einen Reformbedarf bei gewissen Punkten des Systems;
dieses solle daher durch vereinfachte Verfahren, mehr Transparenz, eine höhere
Effizienz und eine Stärkung des Service public verbessert werden, erläuterte
Kommissionssprecherin Pasquier-Eichenberger (gp, GE).
In der Detailberatung gaben vor allem zwei Punkte zu reden. Einer betraf die Umsetzung
von vier gleichlautenden parlamentarischen Initiativen, die vergünstigte ÖV-Tageskarten
für Schulklassen gefordert hatten. Die Mehrheit der KVF-NR hatte das Gesetz in

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.11.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

01.01.65 - 01.01.22 6ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Umsetzung dieser Initiativen mit einem entsprechenden Passus ergänzt. Zu diesem
Mehrheitsantrag der Kommission gesellten sich noch zwei Minderheitsanträge. Der
erste Minderheitsantrag Bregy (mitte, VS) verlangte, dass der Bundesrat einen
Maximaltarif für diese Tageskarten definieren kann und der Bund die Mindereinnahmen,
die den Transportunternehmen durch die Vergünstigung der Tageskarten entstehen,
ausgleicht. Der zweite Minderheitsantrag Wasserfallen (fdp, BE) hingegen wollte den
ganzen Passus zu den Tageskarten streichen, da er eine «Marktverzerrung zugunsten
des bestellten öffentlichen Verkehrs» befürchtete, welche privatwirtschaftliche
Unternehmen diskriminiere. Der Nationalrat entschied sich von den drei Anträgen für
den Minderheitsantrag Bregy. 
Der zweite grössere Diskussionspunkt betraf eine von der Mehrheit der Kommission
eingebrachte Regelung zum Kartellrecht bei der Vertriebsinfrastruktur im Bereich des
öffentlichen Verkehrs – genannt Nova. Diese wird für den Vertrieb von Angeboten des
öffentlichen Verkehrs verwendet. Die Kommissionsmehrheit beantragte, dass das
Kartellrecht hier keine Anwendung finden solle, weil «der Vertrieb und die
Tarifgestaltung im öffentlichen Verkehr schon genügend reguliert seien», wie Kurt Fluri
(fdp, SO) für die Mehrheit erläuterte. Eine Minderheit Wasserfallen hingegen wies
darauf hin, dass auch private Unternehmen diese Plattform nutzten, weshalb es
opportun sei, diese Infrastruktur dem Kartellrecht zu unterstellen. Der
Minderheitsantrag Wasserfallen wurde auch von Verkehrsministerin Sommaruga
unterstützt, er fand jedoch im Nationalrat keine Mehrheit.
Im Übrigen folgte die grosse Kammer den Vorschlägen ihrer vorberatenden Kommission
und blieb damit im Wesentlichen auf der Linie des Bundesrats.
In der Gesamtabstimmung stimmte der Nationalrat der Vorlage mit 135 zu 53 Stimmen
zu. Die ablehnenden Stimmen stammten von der geschlossen stimmenden SVP-
Fraktion, welche einige Minderheitsanträge mitunterstützt oder gar initiiert hatte und
sich mit diesen meist nicht hatte durchsetzen können. 14

Post und Telekommunikation

In der Frühjahrssession 2015 beriet der Nationalrat über die allgemeine
Verfassungsbestimmung zur Grundversorgung. Nachdem der Bundesrat dem
Parlament 2013 widerwillig vier Versionen eines Verfassungsartikels zur
Grundversorgung vorgelegt hatte, hatte der Ständerat im Herbst 2014 die am
allgemeinsten gehaltene Version A des Artikels angenommen. Der Nationalrat folgte der
kleinen Kammer in diesem Entscheid nicht. Eine Minderheit Fluri (fdp, SO) verlangte
Nichteintreten und begründete dies mit dem fehlenden Mehrwehrt, den eine
allgemeine Verfassungsbestimmung zur Grundversorgung gegenüber den bereits
bestehenden Verfassungsartikeln aufweist. Obschon sich alle Rednerinnen und Redner
in der grossen Kammer zum Service public und einer garantierten Grundversorgung
bekannten, gab es keine Einigkeit darüber, ob die allgemeine Verfassungsbestimmung
zur Sicherung des Service public notwendig sei oder nicht. Der Nationalrat beschloss
schliesslich mit 101 zu 85 Stimmen bei einer Enthaltung Nichteintreten. 
Der Ständerat kam in der Sommersession 2015 auf das Geschäft zurück. Die
Kommissionsmehrheit empfahl, am früheren Beschluss festzuhalten, eine Minderheit
Theiler (fdp, LU) beantragte aber Nichteintreten. Bundesrätin Sommaruga (sp, BE) hielt
es mit der Minderheit und bat den Rat um Nichteintreten. Mit 24 zu 18 Stimmen hielt
die kleine Kammer jedoch am früheren Entscheid fest und spielte den Ball wieder der
grossen Kammer zu. 
Der Nationalrat diskutierte in der Herbstsession 2015 erneut über die Vorlage. Die
Kommissionsmehrheit wollte am Nichteintretensentscheid festhalten, eine Minderheit
Graf-Litscher (sp, TG) verlangte hingegen Eintreten. Die Diskussion bewegte sich in den
selben Bahnen wie in den vorhergehenden Debatten zum Thema: Während die
Ratsrechte betonte, die allgemeine Verfassungsbestimmung sei nutzlos, überflüssig,
Ballast oder reine Dekoration, drückte die Ratslinke das Bedenken aus, die
Grundversorgung könnte längerfristig unter Druck kommen und ausgedünnt werden,
weshalb es den Verfassungsartikel unbedingt brauche. Die Fraktionen von SVP, FDP und
GLP stimmten für Nichteintreten, die Fraktionen von SP und Grünen wollten Eintreten
und die CVP und die BDP waren etwa hälftig gespalten: Der Nationalrat beschloss mit
110 zu 75 Stimmen (keine Enthaltungen) Nichteintreten und erledigte damit die
Vorlage. 15
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